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Satzung  
zur Änderung der Hauptsatzung 

 
 
 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ff, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. 
Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), hat der Gemeinderat am 29.11.2022 folgende 

 
S a t z u n g 

beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
§ 13 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 13 Unechte Teilortswahl 
 
Die Unechte Teilortswahl wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Hinweis 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Ver-
fahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jah-
res seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gelten ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
 
Hirschberg a.d.B., 15. Mai 2023 
 
 
 
Ralf Gänshirt 
Bürgermeister 
 

 
 
 
 

 


